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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
1. Anwendungsbereich 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Lieferungen 
und Leistungen.  
Sind Verbraucher im Sinne des § 13 BGB Vertragspartner, gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nur, sofern sie nach den Bestimmungen über den 
Verbrauchsgüterkauf oder nach den Bestimmungen der § 305 ff. BGB gegenüber den 
gesetzlichen Regelungen abdingbar sind. Im Übrigen gelten sie gegenüber Verbrauchern nur 
dann, sofern dem Verbraucher bei Vertragsangebot die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bekannt gegeben wurden und ein Hinweis auf die Einbeziehung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erfolgte.    
Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, soweit sie 
von uns ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung. 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten als vereinbart, mit Annahme 
des Vertragsangebotes, spätestens mit dem Empfang der von der Bauschlosserei & 
Metallbau Toralf Mertin GmbH gelieferten Ware oder erbrachten Leistung. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind einsehbar im Internet unter: 
www.bauschlosserei-mertin.de beziehungsweise im Aushang am Firmensitz der 
Bauschlosserei & Metallbau Toralf Mertin GmbH. 
 
 
 
TEIL I - Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Angebote 
1.1 Wird das Angebot aufgrund von Unterlagen des Auftraggebers, wie Abbildungen und 
Zeichnungen einschließlich Maßangaben erstellt, so sind diese Unterlagen nur dann 
verbindlich, wenn im Angebot auf sie Bezug genommen wird. 
1.2 Das Eigentums- und Urheberrecht an Kostenvoranschlägen, sowie den von uns 
erstellten Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns vor. Sie gehen nach 
Bezahlung in das Eigentum des Auftraggebers über. 
1.3 Solange angebotene Preise nicht auf eindeutige durch den Auftraggeber vorgelegte 
Planungsunterlagen kalkuliert wurden, wird immer die einfachste Ausführung 
angenommen.  
1.4 Sollten sich am Baukörper oder Untergrund Änderungen ergeben oder vorher nicht 
ersichtliche Hindernisse vorhanden sein, die eine Umplanung oder einen erhöhten 
Herstellungs- und Montageaufwand erfordern, berechtigt dies den Auftragnehmer sich den 
Mehraufwand zusätzlich Vergüten zu lassen. Die erforderlichen Mehrkosten müssen bei 
Feststellung dieser durch den Auftragnehmer schriftlich angezeigt werden und durch den 
Auftraggeber vor Ausführung der Arbeiten schriftlich bestätigt werden.  
 
2. Preise 
2.1 Die Preise sind Nettopreise zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungslegung gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
2.2 Erfolgt die Lieferung oder Leistung vereinbarungsgemäß oder aus Gründen, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, 6 Wochen nach Vertragsabschluß oder später, 
verpflichten sich die Vertragspartner, bei Änderung der Preisermittlungsgrundlagen über 
den Preis neu zu verhandeln. 
2.3 Eine Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftigen festgestellten Gegenforderungen zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht aus 



früheren oder anderen Geschäften der laufenden Geschäftsbedingung kann nicht gelten 
gemacht werden. 
 
 
3. Leistungsvorbehalt 
3.1 Von uns angegebene Lieferfristen gelten vom dem Tag an, an dem uns der Auftraggeber 
verbindliche Maße und Angaben vollständig und zweifelsfrei zur Verfügung stellt, sofern der 
dazu verpflichtet ist. Sind wir für das Aufmaß verantwortlich, so muss der Auftraggeber 
rechtzeitig die notwendigen Vorleistungen erbringen. 
3.2 Fälle höherer Gewalt und unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende 
Ereignisse, wie z.B. Arbeitskämpfe bei uns oder unseren Lieferanten, Rohstoffmangel, 
Transportbruch, Elementarschäden, Witterungseinflüsse sowie Lieferverzögerungen oder 
Fehllieferungen unserer Lieferanten, für deren Verlässlichkeit wir grundsätzlich einstehen, 
berechtigen uns zu entsprechend späteren Terminen zu leisten und Teilleistungen zu 
erbringen. 
3.3 Von einem solchen Ereignis ist der Besteller unverzüglich zu unterrichten. 
3.4 Schadenersatzansprüche können in diesen Fällen gegen uns nicht geltend gemacht 
werden. 
Evtl. Schadenersatzansprüche gegen Dritte werden an den Besteller abgetreten. 
 
4. Abnahme 
Nach Fertigstellung sind unsere Arbeiten innerhalb von 2 Wochen an einen zu 
vereinbarenden Termin abzunehmen. Wirkt der Auftraggeber trotz Mahnung bei der 
Abnahme nicht mit, so gelten unsere Arbeiten mit den für die Abnahme vorgesehenen 
Termin als abgenommen. 
Größere Arbeiten sind in Teilabschnitte abzunehmen. 
 
Hat der Auftraggeber die Leistungen oder einen Teil davon in Benutzung genommen, so gilt 
die Abnahme mit beginn der Nutzung als erfolgt. 
Mit der Abnahme bzw. der Ingebrauchnahme ist die Gefahr auf den Auftraggeber 
übergegangen. 
 
Das Gleiche gilt, wenn die Abnahme nicht in der vorgenannten Frist von einer Woche erfolgt 
ist. 
 
5. Gewährleistung 
Eine Reklamation ist hinfällig, falls vorher ohne Zustimmung des Lieferers an den 
beanstandeten Gegenständen Veränderungen vorgenommen werden. 
 
Offensichtliche Mängel müssen zwei Wochen nach Lieferung der Ware oder bei Abnahme 
der Leistung schriftlich gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist können  
Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel nicht mehr geltend gemacht 
werden. 
 
Bei berechtigten Mängelrügen hat der Auftragnehmer die Wahl, entweder die mangelhaften 
Liefergegenstände nachzubessern oder dem Auftraggeber gegen Rücknahme des 
beanstandeten Gegenstandes Ersatz zu liefern. 
Solange der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen auf Behebung der Mängel nachkommt, 
hat der Auftraggeber nicht das Recht, Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen der 
Nachbesserung vorliegt. 
Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich, schlägt sie fehl oder wird sie 
verweigert, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl einen entsprechenden Preisnachlass 
oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung sämtlicher Forderungen aus den 
Geschäftsbeziehungen, die bei Besitzübertragung bestehen, auf den Auftraggeber über. Dies 
gilt auch dann, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung 
aufgenommen 



worden sind. Bei Verarbeitung mit fremden, uns nicht gehörenden Sachen werden wir 
Miteigentümer an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswerts unseres Stoffes zu 
den 
fremden verarbeiteten Waren. Der Besteller verarbeitet für uns. Wird die von uns gelieferte 
Ware veräußert oder verbaut, so werden die dadurch entstehenden Kaufpreis- oder 
Werklohnforderungen schon jetzt an uns abgetreten und zwar in Höhe des 
Liefergegenstandes 
zuzüglich 10 %. Dies gilt auch hinsichtlich des Anspruchs auf Einräumung einer 
Sicherungshypothek gemäß § 648 BGB. Wir nehmen die Abtretung an. Anderweitige 
Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Sicherungsübereignung, sind dem Besteller 
nicht gestattet. Eine Weiterveräußerung darf nur unter Eigentumsvorbehalt erfolgen. Die 
Berechtigung zur Weiterveräußerung entfällt bei Zahlungseinstellung des Bestellers. 
Bezüglich 
der abgetretenen Forderung verpflichtet sich der Besteller, alle erforderlichen Angaben zu 
machen, die dazugehörenden Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung 
anzuzeigen. Es ist dem Besteller untersagt, mit seinem Abnehmer oder einem Dritten 
Abreden 
zu treffen, die unsere Rechte in irgendeiner Weise ausschließen oder beeinträchtigen 
können. 
Bei Eingriffen Dritter hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine 
Intervention notwendigen Unterlagen zu benachrichtigen. Wir verpflichten uns, die uns 
nach 
den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen der Besteller 
nach 
unserer Wahl insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 10 % 
übersteigt. 
 
7. Schadenersatz 
Schadenersatzansprüche gegen uns sind ausgeschlossen, sofern wir nicht wegen Vorsatzes 
oder grober Fahrlässigkeit (auch eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen) oder 
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften in Anspruch genommen werden oder Deckung 
über eine Haftpflichtversicherung besteht. Dieser Haftungsausschluss betrifft 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Gewährleistung und unerlaubter 
Handlung. Unsere Haftung aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug bleibt in Fällen der 
leichten Fahrlässigkeit insoweit bestehen, als wir auch in diesen Fällen bis zu einem Betrag 
von 250,- € einstehen. Soweit Deckung durch eine Haftpflichtversicherung gegeben ist, wird 
auch über diesen Betrag hinaus gehaftet. 
 
8. Gerichtstand 
Als Gerichtstand wird für alle Ansprüche aus Verträgen, denen diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zugrunde liegen, unser Firmensitz vereinbart, soweit der Besteller 
Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches 
Sondervermögen ist. 
 
Teil II - Besondere Bestimmungen für Werkverträge 
Für Werkverträge sind zusätzlich die nachstehenden besonderen Bestimmungen 
anzuwenden. Für Bauleistungen gilt ergänzend die VOB. 
 
Angaben des Bestellers 
Fehler aus den vom Besteller zur Verfügung gestellten Unterlagen gehen zu lasten des 
Bestellers, 
sofern sie trotz sorgfältiger Überprüfung nicht erkennbar sind. Anpassungsvorbehalt. 
Unsere Preise 
verstehen sich für ununterbrochene Abwicklung der von uns zu erbringenden Leistungen in 
der normalen Arbeitszeit. Für die auf Wunsch des Bestellers durchgeführten Über-, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeiten unter nicht vorhergesehenen erschwerten 
Bedingungen werden, soweit im Vertrag nichts vorhergesehenen erschwerten Bedingungen 
werden, soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, die zusätzlich anfallenden Kosten 
erhoben. Dies gilt auch, wenn auf Verlangen des Bestellers zusätzliche, im Angebot nicht 
aufgeführte Leistungen zu erbringen sind. 



 
Zahlung 
Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt ohne Abzug innerhalb von 10 Werktagen nach 
Zugang zahlbar.  
Im übrigen gelten gesonderte Schriftliche Vereinbarungen. 
Bei Vertragsabschlüssen mit vereinbarter Anzahlung, werden Warenbestellungen, 
Planungsausführungen und Anarbeitungen erst nach Zahlungseingang der vereinbarten 
Anzahlung begonnen. 
 
Herstellgarantie 
Ansprüche aus einer über unsere Gewährleistung hinausgehende Garantie des jeweiligen 
Herstellers, z. B. für Türen und Tore, werden an den Kunden weitergegeben. Beschränkt 
sich eine Herstellergarantie nur auf Ersatzlieferung, gehen die Aus- und Einbaukosten zu 
Lasten des Auftraggebers. Bei Lieferung von Ersatzscheiben gilt die Restlaufzeit der 
ursprünglichen Garantie. 
 
Gefahrtragung 
Für die vom Lieferanten gelieferten Stoffe und Bauteile, die wegen nicht termingerecht 
erbrachter Vorleistung oder sonstiger vom Besteller zu vertretender Umstände nicht 
eingebaut werden können, geht die Gefahr auf den Besteller über, sofern er zuvor in 
Annahmeverzug gesetzt worden ist. 
 
Teil III - Besondere Bestimmungen für Warenlieferungen 
 
Angebote sind bis zur Annahme des Auftrages freibleibend. 
 
Lieferung, Gefahrübergang 
Die Lieferung erfolgt ab Werkstatt. Wird die Ware auf Wunsch des Käufers angeliefert, so 
geht mit der Übergabe an den Transportführer- gleichgültig, ob er vom Besteller, Lieferanten 
oder von uns beauftragt ist- die Gefahr auf den Käufer über. Dies gilt auch bei Transporten 
mit unseren Fahrzeugen, bei Teil- sowie Frankolieferungen. Versicherungen gegen Schäden 
irgendwelcher Art werden nur auf Verlangen des Bestellers und für dessen Rechnung 
abgeschlossen. 
 
Wird der Transport mit eigenem Fahrzeug, mit Lastzug des Lieferanten oder von einem 
durch ihn beauftragten Transportunternehmer durchgeführt, erfolgt die Übergabe der Ware 
spätestens, sobald sie dem Empfänger vor der Anlieferungsstelle vorausgesetzt ist eine 
befestigte Zufahrt- auf dem Wagen zur Verfügung steht.  
Das Abladen ist alleinige Angelegenheit des Bestellers, der für geeignete 
Abladevorrichtungen zu sorgen und die erforderlichen Arbeitskräfte zu stellen hat. 
Wartezeiten werden gesondert zum Stundelohn oder nach Tarif des Spediteurs berechnet. 
 
Verlangt der Besteller Hilfestellung beim Abladen, Weitertransport oder Einsetzten, so wird 
dieser Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Mitwirkung bei diesen Arbeiten 
bedeutet jedoch keine Übernahme einer zusätzlichen Haftung oder Gefahrtragung über Ziff. 
1.7. hinaus.  
 
Kann die versandbereite Ware aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, nicht 
ausgeliefert werden, geht die Gefahr mit Mitteilungen der Versandbereitschaft auf den 
Besteller über. 
 
Mehrkosten, die durch eine vom Besteller zu vertretende Verzögerung der Auslieferung 
entstehen, insbesondere Lager- und Versicherungskosten, gehen zu Lasten des Bestellers. 
 
Die Verpackung wird nicht zurückgenommen, sofern es sich nicht um eine Leihverpackung 
handelt. Werden Verpackungen Leihweise zur Verfügung gestellt, so ist die Rücklieferung 
frei Haus vorzunehmen. 
 
Zahlung erfolgen sofort nach Fertigstellung aller Lieferungen oder Arbeiten. 
 


